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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T  Drucksache 20/1848 
Landtag (zu Drs. 20/1779) 
20. Wahlperiode 11.04.23 

Mitteilung des Senats vom 11. April 2023 

Neue Potenziale erschließen! Gewinnung von zusätzlichen Fachkräften für KiTa und 
Schule 

Die Fraktionen der SPD, Bündnis 90/Die Grünen und DIE LINKE haben unter 
Drucksache 20/1779 eine Große Anfrage zu obigem Thema an den Senat ge-
richtet. 

Der Senat beantwortet die vorgenannte Große Anfrage wie folgt: 

Angesichts der Notwendigkeit, mehr Personal für unsere Schulen zu gewinnen, 
hat der Senat bereits vielfältige Maßnahmen ergriffen. So hat der Senat die Tü-
ren der Schulen im Land Bremen für die dafür qualifizierten Menschen geöff-
net, die die Schülerinnen und Schüler gerne auf ihrem Bildungsweg begleiten, 
sie unterrichten und fit für die besten Zukunftschancen machen wollen. 

Sowohl für Lehrkräfte als auch für sozialpädagogische Fachkräfte sind erfolg-
reiche Quereinstiegsmöglichkeiten etabliert worden, zuletzt mit dem Pro-
gramm „back to school“, auf das seit Anfang des Jahres über 270 Bewerbungen 
eingegangen sind, über 50 Personen bereits ein Einstellungsangebot erhalten 
haben und mehr als 20 Personen schon in Bremer Schulen arbeiten. 

Ein besonderes Potenzial bringen im Ausland qualifizierte Lehrkräfte und pä-
dagogische Fachkräfte mit, die mit ihren sprachlichen Kompetenzen und ihrem 
kulturellen Hintergrund ein Schatz sind für die Diversität an unseren Schulen, 
für unsere bunte und vielfältige Schüler:innenschaft. Die nunmehr etablierte 
stärkere Berücksichtigung von beruflicher Erfahrung bei der Feststellung der 
Gleichwertigkeit ausländischer Abschlüsse verringert die Notwendigkeit von 
Anpassungsmaßnahmen und verkürzt damit die Anerkennungsverfahren. Die 
im März 2023 beschlossene Erleichterung im Bremischen Ausbildungsgesetz 
für Lehrämter (BremLAG), nach der bereits das Vorliegen von Deutschkennt-
nissen auf C1-Niveau zum Unterrichten berechtigt, ermöglicht zusätzlichen zu-
gewanderten Lehrkräften die Einstellung in den bremischen Schuldienst.  

Der Senat ist bestrebt, die Berufstätigkeit an unseren Schulen und in unseren 
frühkindlichen Bildungseinrichtungen so attraktiv wie möglich zu gestalten. 
Mit der Erhöhung der Vergütung von Lehrkräften auf A13/EG 13 an allen 
Schulen punktet Bremen schon länger. Die Berücksichtigung der sozialen Situ-
ation und der besonderen Herausforderungen der Schülerinnen und Schüler 
bei der Ausstattung der Schulen erfolgt über den in Bremen etablierten Sozial-
index, etwa im Rahmen der Zuweisungsrichtlinie (Schüler:innen-Lehrer:innen-
Relation), bei der Schulsozialarbeit oder bei der Verteilung von Mitteln, über 
deren Einsatz die Schulen selbst entscheiden (Souveräne Verstärkungsmittel). 
Dennoch zeigt sich, dass die Personalversorgung an einigen Schulen deutlich 
schlechter ist als bei anderen, oft in geographischer Randlage oder schwieriger 
sozialer Lage der Schüler:innen. Zum Ausgleich dieses Ungleichgewichtes tra-
gen auch Abordnungen bei. Dieses Instrument wird aus unterschiedlichsten 
Gründen bereits im Einvernehmen mit den betroffenen Personen und Schulen 
praktiziert. Sollte dies die Situation zu Beginn des kommenden Schuljahres 
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nicht ausreichend entspannen, wird entsprechend der mit Personalrat, Frauen-
beauftragten und Schwerbehindertenvertretung vereinbarten guten Dienstver-
einbarung vorgegangen werden. 

Dies vorangestellt beantwortet der Senat die Große Anfrage wie folgt: 

1. Wie viele Personen haben seit der Einführung der „Verordnung zur Aner-
kennung ausländischer Lehrkräfteberufsqualifikationen in Bremen (AV-
L)“ im Jahr 2019 einen Antrag auf Anerkennung ihres Abschlusses gemäß 
der Verordnung gestellt? 

a) Bei wie vielen dieser Antragsteller:innen wurde gemäß § 4 Absatz 1 
der AV-L eine Gleichwertigkeit des Abschlusses festgestellt, und wie 
viele Antragsteller:innen haben daraufhin eine Tätigkeit als Lehrkraft 
in einer der Stadtgemeinden des Landes Bremen aufgenommen? 

b) Wie vielen Antragsteller:innen wurde eine Ausgleichsmaßnahme ge-
mäß § 4 Absatz 2 der AV-L angeboten, und wie viele Antragsteller:in-
nen haben auch tatsächlich die Ausgleichsmaßnahme angetreten? 

c) Wie viele Anträge wurden abgelehnt, und was waren die jeweiligen 
Gründe für eine Ablehnung? 

Bitte alle Angaben nach Kalenderjahren aufschlüsseln und nach EU und 
Drittstaaten differenzieren. 

Die Anzahl der gestellten Anträge stellt sich wie folgt dar: 

Jahr Anzahl der An-
träge gesamt 

davon Ausbildung 
in  EU-Staaten 

davon Ausbildung 
in Drittstaaten 

2019, ab 16.4. 42 6 36 
2020 49 17 32 
2021 37 7 30 
2022 48 8 40 

1.1. bis 
21.02.2023 

12 1 11 

Die Feststellung der Gleichwertigkeit der ausländischen Qualifikation und 
die Möglichkeit der Teilnahme an einer Ausgleichsmaßnahme stellen sich 
zu 1. a) und b) wie folgt dar: 

Bescheid im Jahr 

Gleichwertigkeit 
mit Lehramt ohne 
Ausgleichsmaß-

nahmen 

Anerkennung für 1 
Fach ohne Aus-

gleichsmaßnahmen 

Bescheid mit Auflage von 
Ausgleichsmaßnahmen 

 EU Drittstaaten EU Drittstaaten EU Drittstaaten 

2019 ab 16.04. 0 0 0 0 8 20 

2020 1 1 0 0 4 10 

2021 0 0 0 3 6 23 

2022 1 0 0 4 8 24 

1.1. bis 
21.02.2023 

0 0 0 1 3 13 

Wie viele der Antragsteller:innen tatsächlich eine Tätigkeit als Lehrkraft 
in einer der Stadtgemeinden aufgenommen haben, kann aktuell nicht be-
antwortet werden. Bei der Prüfung der individuellen Einstellungsvoraus-
setzungen wird keine Statistik darüber geführt, ob die einzustellende 
Person eine herkömmliche Lehramtsqualifikation mitbringt oder aufgrund 
eines anerkannten gleichwertigen Abschlusses beziehungsweise erst nach 
erfolgreichem Abschluss einer Ausgleichsmaßnahme eingestellt werden 
kann.  
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Zu b) Im Landesinstitut für Schule haben bisher 34 Personen ihre individu-
elle Ausgleichsmaßnahme im Sinne des berufspraktischen Anpassungs-
lehrgangs angetreten. 

Dies stellt sich für die jeweiligen Zulassungszeiträume wie folgt dar: 

Platz er-
halten 

01.02.20 
 

01.08.20 01.02.21 01.08.21 01.02.22 01.08.22 01.02.23 Gesamt 

Gesamt: 
EU: 

Drittstaat: 

3 
0 
3 

6 
3 
3 

6 
4 
2 

3 
1 
2 

4 
1 
3 

9 
4 
5 

3 
0 
3 

34 
13 
21 

An der Universität Bremen haben seit Einrichtung des wissenschaftlichen 
Anpassungslehrgangs im Sommersemester 2018 60 Personen die Aus-
gleichsmaßnahme begonnen. Davon kommen 15 aus einem EU- Mitglieds-
land und 45 aus einem Nicht-EU-Staat. 

Dies stellt sich für die jeweiligen Kalenderjahre wie folgt dar: 

Kalender-
jahr 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Gesamt 

Platz erhal-
ten 

12 11 15 10 9 3 60 
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Die begründete Ablehnung der Anerkennung der gleichwertigen ausländischen Qualifikation stellt sich zu 1. c) wie folgt dar: 

 

    Gründe für eine Ablehnung 

Jahr gesamt davon 
EU 

davon 
Dritt- 

staaten 

keine abgeschlos-
sene Lehrkräfteaus-

bildung 

Beruf im Ausbil-
dungsland nicht 

reglementiert  

kein passendes 
Unterrichtsfach 

keine Lehr-
kräfte- 

ausbildung 

Ausbildung 
nicht an 
Hoch-
schule 

Aufenthaltsort 
außerhalb EU 

sonstige 
Gründe 

2019 ab 
16.04. 8 1 7 2 5 (Syrien) 1 (EU) 0 0 0 0 

2020 4 1 3 für 2020 liegen keine Daten vor 

2021 14 4 10 6 (Türkei) 0 1 (EU) 0 2 1 

4x: Fecht-
trainerin, 
fehlende 
Mitwir-
kung,… 

2022 11 2 9 4 0 2 3 (2 EU) 0 1 

1 x Vor-
schul- 
leh-
rerin 

1.1.-
21.02. 
2023 

2 0 2 0 0 1 1 0 0  
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2. Gibt es regelmäßig wiederkehrende Gründe, die zur Ablehnung des An-
trags auf Anerkennung des Abschlusses führen und was unternimmt der 
Senat, um hierbei kurz- beziehungsweise mittelfristig Abhilfe zu schaffen? 
(zum Beispiel mangelnde Sprachkenntnisse, kein ableitbares zweites Fach 
et cetera) 

Die Anerkennung ausländischer Lehrkräfteberufsqualifikationen erfolgt 
gemäß Bremisches Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BremBQFG) 
und Verordnung zur Anerkennung ausländischer Lehrkräfteberufsqualifi-
kationen in Bremen (AV-L).  

Die AV-L regelt nicht nur die Bestimmung der Gleichwertigkeit der aus-
ländischen Lehrkräfteberufsqualifikation mit einer „Lehramtsqualifika-
tion“ in Bremen, sondern ebenso das Prüfverfahren und die Feststellung 
bezüglich der „Lehrbefähigung in einem Fach“. Voraussetzung für die An-
tragstellung ist eine abgeschlossene ausländische Lehrkräfteberufsausbil-
dung. Verglichen werden die Dauer, Fächer, Inhalte und der Umfang der 
ausländischen mit der bremischen Ausbildung. Wesentliche Unterschiede 
können durch nachgewiesene einschlägige Berufserfahrungen oder sons-
tige nachgewiesene einschlägige Qualifikationen reduziert werden. 

Werden alle Voraussetzungen erfüllt, wird direkt je nach Anzahl der Un-
terrichtsfächer entweder die „Lehramtsbefähigung“ oder die „Lehrbefähi-
gung in einem Fach“ erteilt. Liegen wesentliche wissenschaftliche oder 
berufspraktische Abweichungen vor, die innerhalb von drei Jahren ausge-
glichen werden können, werden im Bescheid die erforderlichen „Aus-
gleichsmaßnahmen“ zum Erwerb der Gleichwertigkeit mit einer Lehr-
amtsqualifikation und die „lehramtsbezogenen Qualifizierungsmaßnah-
men“ zum Erwerb der Lehrbefähigung in einem Fach dargelegt.  

Deutsche Sprachkompetenzen sind kein Kriterium der Anerkennung. Erst 
bei Aufnahme der unterrichtenden Tätigkeit im Lehramt müssen mindes-
tens C1-Sprachkompetenzen vorliegen. Zur Unterstützung der Lehrkräfte 
mit ausländischer Lehrkräfteberufsqualifikation werden berufsbezogene 
Deutschsprachkurse beim Paritätischen Bildungswerk Bremen e. V. ange-
boten. Der Bund hat 2022 seine Finanzierung, welche für die Einrichtung 
und Erprobung dieser sehr erfolgreichen berufsbezogenen Sprachkurse 
für Lehrkräfte gedacht war, eingestellt. Die Senatorin für Kinder und Bil-
dung konnte für 2023 die Finanzierung weiterhin sicherstellen und damit 
die Maßnahme aus dem Projektstatus heben und verstetigen. 

Wiederkehrende Ablehnungsgründe kommen wie folgt vor: 

— Es liegt keine abgeschlossene Lehrkräfteausbildung vor.  

— Es handelt sich um ein reines Fachstudium ohne Schulbezug oder Be-
fähigung zur Unterrichtstätigkeit. 

— Es wurden Fächer studiert, die kein Unterrichtsfach in Bremen sind 
(zum Beispiel Arabisch). 

— Eine Lehrbefähigung in der Muttersprache kann europaweit nur auf-
grund eines Fachstudiums festgestellt werden. 

— Im Ausbildungsland ist der Beruf als Lehrkraft nicht reglementiert 
(siehe § 9 Absatz 1 Nummer 2 BremBQFG). 

— Antragstellende leben außerhalb der EU, und es ist nicht absehbar, ob 
und wann sie tatsächlich nach Bremen einreisen werden. 

— Die Ausbildung fand an keiner Hochschule statt beziehungsweise die 
Hochschule ist nicht staatlich anerkannt. 

— Antragstellende legen auch auf Nachfrage durch das Staatliche Prü-
fungsamt nicht immer alle Dokumente vor. 
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Es besteht keine Möglichkeit, für diese Ablehnungsgründe in Bremen Ab-
hilfe zu schaffen. Auf Bundesebene wird hingegen aktuell beraten, die 
Dauer von drei Jahren, in denen Ausgleichmaßnahmen im Grundsatz er-
folgreich absolviert worden sein müssen, zu erweitern. Dies soll die Auf-
nahme von Berufstätigkeit neben der Absolvierung von Ausgleichsmaß-
nahmen ebenso erleichtern wie das Absolvieren von Ausgleichsmaßnah-
men in Teilzeit ermöglichen. Auch Personen mit im Ausland erworbener 
Qualifikation stehen selbstverständlich die in Bremen zuletzt etwa mit dem 
Programm „back to school“ deutlich erweiterten Quereinstiegsmöglich-
keiten offen. 

3. Erfolg der Ausgleichsmaßnahme (bitte auch Personen nennen, die im 
Nachholverfahren an der Universität sind) 

a) Wie viele Personen mit ausländischem Studienabschluss haben eine 
Ausgleichsmaßnahme nach § 4 Absatz 2 der AV-L aufgenommen und 
vor ihrem Ende abgebrochen? Was waren die jeweiligen Gründe hier-
für? 

b) Wie viele Personen haben die Abschlussprüfung am Ende der Aus-
gleichsmaßnahme nicht bestanden? 

c) Wie viele Personen haben inzwischen eine Ausgleichsmaßnahme er-
folgreich abgeschlossen? 

d) Wie viele dieser Personen haben eine dauerhafte Anstellung als Lehr-
kraft in einer der Stadtgemeinden des Landes Bremen aufgenommen? 

Zu a) bis c) in Bezug auf den Erfolg des berufspraktischen Anpas-
sungslehrgangs am Landesinstitut für Schule: 

Einstellungs-
termin 

Platz erhal-
ten 

Erfolgreich 
beendet 

Nicht bestan-
den 

abgebrochen Noch 
aktiv 

01.02.2020 
Gesamt: 

EU: 
Nicht EU: 

 
3 
0 
3 

 
2 
0 
2 

 
0 
0 
0 

 
1 
0 
1 

 
0 
0 
0 

01.08.2020 
Gesamt: 

EU: 
Nicht EU: 

 
6 
3 
3 

 
6 
3 
3 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 

01.02.2021 
Gesamt: 

EU: 
Nicht EU: 

 
6 
4 
2 

 
6 
4 
2 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 

01.08.2021 
Gesamt: 

EU: 
Nicht EU: 

 
3 
1 
2 

 
3 
1 
2 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 

01.02.2022 
Gesamt: 

EU: 
Nicht EU: 

 
4 
1 
3 

 
3 
1 
2 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 

 
1 
0 
1 

01.08.2022 
Gesamt: 

EU: 
Nicht EU: 

 
9 
4 
5 

 
2 
0 
2 

 
0 
0 
0 

 
1 
1 
0 

 
6 
3 
3 

01.02.2023 
Gesamt: 

EU: 
Nicht EU: 

 
3 
0 
3 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 

 
3 
0 
3 

Gesamt 
Gesamt: 

EU: 

 
34 
13 

 
22 
9 

 
0 
0 

 
2 
1 

 
10 
3 
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Einstellungs-
termin 

Platz erhal-
ten 

Erfolgreich 
beendet 

Nicht bestan-
den 

abgebrochen Noch 
aktiv 

Nicht EU: 21 13 0 1 7 

Im Landesinstitut für Schule haben somit bisher zwei Personen die Aus-
gleichsmaßnahme abgebrochen. Beide haben angegeben, eine andere Le-
bensplanung getroffen zu haben. 

Alle anderen Personen, die die Ausgleichmaßnahme im Sinne des berufs-
praktischen Anpassungslehrgangs am Landesinstitut für Schule angetre-
ten haben, haben diese auch erfolgreich beendet (22). Derzeit befinden 
sich zehn Personen in einer Ausgleichsmaßnahme. 

Zu a) bis c) in Bezug auf den Erfolg des wissenschaftlichen Anpassungs-
lehrgangs an der Universität Bremen: 

Jahr Studienanfänge Erfolgreiche 
beendet 

Nicht bestan-
den 

2018 12 0 0 
2019 11 2 0 
2020 15 9 0 
2021 10 6 0 
2022 9 11 0 
2023 3 0 0 

Gesamt 60 28 0 

An der Universität Bremen haben insgesamt 28 Personen den wissen-
schaftlichen Anpassungslehrgang zum aktuellen Zeitpunkt erfolgreich ab-
solviert. 20 weitere Personen befinden sich aktuell in der Maßnahme. Den 
wissenschaftlichen Teil der Anpassungsmaßnahme haben bislang zwölf 
Personen abgebrochen. Die Gründe hierfür sind zum Teil individueller Na-
tur (zum Beispiel Erkrankung, Umzug, Schwierigkeiten mit den Anforde-
rungen des Studiums).  

Eine weitere Problematik ist die Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Fa-
milie beziehungsweise die Mehrfachbelastung, die durch die notwendige 
parallele Finanzierung des Lebensunterhalts sowie Familienaufgaben ent-
steht. Vielfach arbeitet die Zielgruppe sowohl zur Sicherung des Lebens-
unterhaltes als auch aus Interesse an der Ausübung ihres Berufes vielfach 
bereits in Schule, zum Teil mit hoher Stundenanzahl.  

Der Anpassungslehrgang darf gemäß § 11 Absatz 1 BremBQFG in Verbin-
dung mit § 7 Absatz 1 Satz 2 AV-L insgesamt höchstens drei Jahre dauern. 
Diese Rechtsgrundlage setzt die Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung 
von Berufsqualifikationen um. Insofern entsteht ein zusätzlicher Zeitdruck, 
der sich unter den gegebenen rechtlichen Vorgaben jedoch nicht vermei-
den lässt. Um Härtefälle gleichwohl zu vermeiden, ermöglicht das Staatli-
che Prüfungsamt gemäß § 26 Absatz 3 AV-L aber eine Verlängerung, 
wenn die Zusatzausbildung aus nicht von der teilnehmenden Person zu 
vertretenden Gründen für längere Zeit unterbrochen wird. Die Verlänge-
rung umfasst dann den Unterbrechungszeitraum, sodass in den meisten 
Fällen eine Lösung gefunden werden kann. 

Der wissenschaftliche Anpassungslehrgang sieht keine Abschlussprüfung 
vor. Vielmehr sind die in Modulen angelegten, im regulären Curriculum 
integrierten, Studien- und Prüfungsleistungen zu erbringen. Der Universi-
tät Bremen ist kein Fall bekannt, in dem die Ausgleichsmaßnahme auf-
grund einer nicht bestandenen Prüfungsleistung abgebrochen/beendet 
wurde. 

Zu c) Die Anzahl der Personen, die eine Ausgleichsmaßnahme erfolgreich 
abgeschlossen und die Anerkennung der ausländischen Lehrkräfteberufs-
qualifikation in Bremen erhalten haben, stellt sich wie folgt dar: 
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Jahr 

Ausgleichsmaßnahmen abge-
schlossen 

 

ge-
samt 

EU Drittstaaten 

2019 keine Daten vorhanden 

2020 5 2 3 

2021 10 3 7 

2022 13 4 9 

1.1. bis 
21.02.2023 

5 0 5 

Zu d) Es wird keine Statistik darüber geführt, ob einzustellende Personen 
eine herkömmliche Lehramtsqualifikation mitbringen oder aufgrund eines 
anerkannten gleichwertigen Abschlusses beziehungsweise erst nach er-
folgreichem Abschluss einer Ausgleichsmaßnahme eingestellt werden 
können.  

Für die Jahre 2021 und 2022 konnte recherchiert werden, dass neun Per-
sonen im Jahr 2021 und sechs Personen im Jahr 2022 mit einem anerkann-
ten ausländischen Abschluss (gegebenenfalls erst nach Abschluss einer 
Ausgleichsmaßnahme) als Lehrkräfte eingestellt wurden. Nachdem nur 
vereinzelt eine Anerkennung der Gleichwertigkeit ohne Ausgleichsmaß-
nahme erfolgt, kann davon ausgegangen werden, dass der überwiegende 
Teil eine Ausgleichsmaßnahme absolviert und abgeschlossen hat. 

4. Wie bewertet der Senat nach mehrjähriger Erfahrung sowohl das Aner-
kennungsverfahren durch die AV-L als auch die Ausgleichsmaßnahmen? 
Welchen Verbesserungsbedarf sieht der Senat? 

Die Anerkennungsverfahren wurden insbesondere dadurch erleichtert, 
dass das Staatliche Prüfungsamt seit kurzem nicht mehr in jedem Einzelfall 
die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) in Bonn mitein-
bezieht. Der Verzicht auf diese Bewertung ist dann möglich, wenn bereits 
identische oder fachlich vergleichbare Fälle vorliegen, auf die begründet 
und nachweisbar Bezug genommen wird. Somit bleibt die Transparenz 
und Klarheit der Kriterien bei deutlicher Beschleunigung der Verfahren 
erhalten. Zudem werden künftig in Anerkennungsverfahren einschlägige 
Berufstätigkeiten und sonstige nachgewiesene einschlägige Qualifikatio-
nen nicht nur im Ausland, sondern ebenso im Inland stärker berücksich-
tigt. Dies führt zu einer deutlichen Reduzierung der berufsbezogenen 
Ausgleichs- oder Qualifizierungsmaßnahmen und damit zu einer Erleich-
terung der Verfahren. Weiterhin ist die Verständlichkeit der Bescheide er-
höht worden und die Beratung zur Nutzung der „Lehrbefähigung in einem 
Fach“ sichergestellt.  

Es werden besondere Herausforderungen hinsichtlich der Gewinnung von 
Lehrkräften mit ausländischer Lehrkräfteberufsqualifikationen gesehen. 
Notwendig ist die weitere Ermöglichung der berufsbezogenen Deutsch-
sprachkurse für Lehrkräfte mit ausländischer Lehrkräfteberufsqualifika-
tion.   

5. Wurde aufgrund der aktuellen Krisensituation das Verfahren zur Anerken-
nung von Lehramtsabschlüssen aus der Ukraine im Jahr 2022 beschleu-
nigt? Falls ja, wie sind die Erfahrungen mit dieser Beschleunigung und 
ließe sich auf der Grundlage dieser Erfahrung auch das allgemeine Aner-
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kennungsverfahrung für ausländische Lehramtsabschlüsse beschleuni-
gen? Falls nein, welche Gründe sprachen gegen eine Beschleunigung des 
Verfahrens? 

Das Anerkennungsverfahren konnte hinsichtlich der antragstellenden  
ukrainischen Lehrkräfte insbesondere dadurch beschleunigt werden, die 
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) nicht mehr in jedem 
Einzelfall hinzuzuziehen (vergleiche Antwort 4). Diese Möglichkeit wird in 
Bremen – wie auch in anderen Bundesländern – vermehrt genutzt. Ergän-
zend werden in Bremen die unter 4. beschriebenen Maßnahmen zur Be-
schleunigung der Verfahren durchgeführt. Wichtig ist hierbei nicht zuletzt 
die Sicherstellung der guten Beratung. Ergänzend zur Anerkennungsbe-
ratung in der Arbeitnehmerkammer Bremen und zu dem Beratungsange-
bot von Frauen in Arbeit und Wirtschaft e. V. berät das Staatliche Prü-
fungsamt die antragstellenden Personen bei Bedarf noch intensiver zu An-
erkennungsfragen, zum Anerkennungsverfahren und zu den Bescheiden. 

Die Senatorin für Kinder und Bildung sorgt zudem für die Förderung be-
rufsbezogener deutscher Sprachkompetenzen. Der Bund hatte die Ent-
wicklung und Durchführung von „berufsbezogenen Deutschsprachkursen 
und Prüfungen C1-C2“ finanziell angeschoben und dadurch maßgeblich 
ermöglicht. Die Anschubfinanzierung des Bundes bis Ende 2022 wurde 
vom IQ-Netzwerk in Bremen, das sich in Zusammenarbeit mit der Senato-
rin für Kinder und Bildung mit der Senatorin für Wissenschaft und Häfen, 
der Universität Bremen, mit dem Goethe-Institut und dem Landesinstitut 
für Schule abstimmte, für die Erarbeitung eines kompetenzorientierten so-
wie schulbezogenen Ausbildungsmodells für Lehrkräfte genutzt. Inzwi-
schen werden die berufsbezogenen Deutschsprachkurse für Lehrkräfte in 
Bremen vom Paritätischen Bildungswerk Bremen e. V. (PBW) durchge-
führt. 

Für 2023 – nach Beendigung der Finanzierung durch den Bund – finanziert 
die Senatorin für Kinder und Bildung die Fortsetzung dieser berufsbezo-
genen Deutschsprachkurse, da diese Kurse an den individuellen Voraus-
setzungen der Lehrkräfte anknüpfen, die Schulrealität im Blick haben und 
deshalb so erfolgreich sind. Für 2023 konnte eine Finanzierung von bislang 
zwei berufsbezogenen Deutschsprachkursen für Lehrkräfte ermöglicht 
werden. Unter Berücksichtigung des aktuellen Bedarfs soll ein weiterer 
berufsbezogener Deutschsprachkurs über das Paritätische Bildungswerk 
e. V. angeboten werden. 

6. Wie viele Personen haben seit 2019 die Anerkennung eines im Ausland 
erworbenen Abschlusses als Erzieher:in, Kinderpfleger:in, Heilerzie-
hungspfleger:in oder in einem pädagogischen Assistenzberuf bei der Se-
natorin für Kinder und Bildung beantragt? Wie viele Anträge wurden 
positiv und wie viele negativ beschieden? Bitte nach Kalenderjahren und 
Professionen aufschlüsseln sowie nach EU und Drittstaaten differenzieren. 

Anträge EU 2019 2020 2021 2022 

Erzieher:in Gesamt: 12 
Positiv: 2 

Negativ: 9 

Gesamt: 32 
Positiv: 26 
Negativ: 6 

Gesamt: 31 
Positiv: 27 
Negativ: 4 

Gesamt: 74 
Positiv: 33 

Negativ: 41 
Heilerziehungspfleger:in Gesamt: 1 

Positiv: 0 
Negativ: 1 

Gesamt: 0 
Positiv: 0 

Negativ: 0 

Gesamt: 0 
Positiv: 0 

Negativ: 0 

Gesamt: 1 
Positiv: 0 

Negativ: 1 
Sozialpädagogische:r As-

sistent:in 
Gesamt: 9 
Positiv: 8 

Negativ: 1 

Gesamt: 13 
Positiv: 13 
Negativ: 0 

Gesamt: 40 
Positiv: 40 
Negativ: 0 

Gesamt: 18 
Positiv: 18 
Negativ: 0 

Kinderpfleger:in Gesamt: 0 
Positiv: 0 

Negativ: 0 

Gesamt: 0 
Positiv: 0 

Negativ: 0 

Gesamt: 0 
Positiv: 0 

Negativ: 0 

Gesamt: 1 
Positiv: 0 

Negativ: 1 
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Anträge Drittstaaten 2019 2020 2021 2022 
Erzieher:in Gesamt: 31 

Positiv: 1 
Negativ: 30 

Gesamt: 25 
Positiv: 5 

Negativ: 20 

Gesamt: 25 
Positiv: 8 

Negativ: 15 

Gesamt: 27 
Positiv: 9 

Negativ: 15 
Heilerziehungspfleger:in Gesamt: 1 

Positiv: 1 
Negativ: 0 

Gesamt: 0 
Positiv: 0 

Negativ: 0 

Gesamt: 2 
Positiv: 2 
Negativ: 

Gesamt: 0 
Positiv: 0 

Negativ: 0 
Sozialpädagogische:r As-

sistent:in 
Gesamt: 4 
Positiv: 2 

Negativ: 2 

Gesamt: 21 
Positiv: 21 
Negativ: 0 

Gesamt: 2 
Positiv: 1 

Negativ: 1 

Gesamt: 4 
Positiv: 4 

Negativ: 0 
Kinderpfleger:in Gesamt: 0 

Positiv: 0 
Negativ: 0 

Gesamt: 1 
Positiv: 0 

Negativ: 1 

Gesamt: 0 
Positiv: 0 

Negativ: 0 

Gesamt: 0 
Positiv: 0 

Negativ: 0 

Bei den negativen Bescheiden aus dem Jahr 2022 im Bereich der Erzie-
her:innen, handelt es sich meist um einen ersten Bescheid, der darauf hin-
weist, dass durch das Absolvieren eines Anpassungslehrganges (Module 
beim Paritätischen Bildungswerk e. V.) ein positiver Bescheid erwirkt wer-
den kann. Diese Möglichkeit wird durch die Antragstellenden in der Regel 
auch genutzt. 

7. Wie bewertet der Senat das Anerkennungsverfahren für schulische Sozial- 
und Erziehungsberufe bei der Senatorin für Kinder und Bildung? Sieht der 
Senat regelmäßig wiederkehrende Hürden, die zur Ablehnung von Anträ-
gen führen? Sieht der Senat Möglichkeiten, das Verfahren zu verbessern 
und so die Anerkennung von ausländischen Abschlüssen zu erleichtern? 

Für den Beruf „Staatlich anerkannte:r Erzieher:in“ erfolgt die Anerken-
nung auf Grundlage des BremBQFG, der Verordnung zur staatlichen An-
erkennung von Erzieher:innen im Lande Bremen (Anerkennungsver-
ordnung) und die Verordnung über die Fachschule für Sozialpädagogik. 
Da der Weg zur staatlich anerkannten Erzieher:in in der Regel 2-phasig 
verläuft (zwei Jahre Fachschule/staatlich geprüfte Erzieher:in; ein Jahr Be-
rufspraktikum/staatlich anerkannte Erzieher:in), teilt sich auch die Fest-
stellung der Gleichwertigkeit der im Ausland erlangten Berufsabschlüsse 
mit dem Referenzberuf der Erzieher:in in zwei Abschnitte. Zunächst erfolgt 
eine Überprüfung durch das Referat 22, bei welcher die Studieninhalte 
und der -umfang mit denen der bremischen Weiterbildung abgeglichen 
werden. Ebenso wird überprüft, ob die Ausbildungsstätte zum Zeitpunkt 
der Ausbildung akkreditiert und vergleichbar mit einer deutschen Fach-
schule war. Wird eine Gleichwertigkeit festgestellt oder konnten wesent-
liche Unterschiede ausgeglichen werden, erfolgt die Gleichstellung als 
staatlich geprüfte:r Erzieher:in.  

Bei der Überprüfung der Gleichwertigkeit des ausländischen Abschlusses 
mit denen einer bremischen Weiterbildung zur/zum staatlich geprüften Er-
zieher:in wird in Bremen auch immer geprüft, ob mindestens eine Gleich-
wertigkeit zur/zum staatlich geprüften Sozialpädagogischen Assistent:in 
besteht und gegebenenfalls eine entsprechende Gleichstellung ausge-
stellt. 

Das weitere Verfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit mit dem reg-
lementierten Berufsabschluss staatlich anerkannte Erzieher:in ist in § 23 
Anerkennungsverordnung geregelt. Hier liegt die Zuständigkeit im Refe-
rat 31. Demnach wird die staatliche Anerkennung erteilt, wenn die Gleich-
wertigkeit des Ausbildungsstandes gegeben ist, die Kriterien der Verord-
nung erfüllt werden und ein Sprachnachweis (Stufe B2) vorliegt. 

Entspricht die gegebene Qualifikation nicht den Anforderungen, so kann 
die staatliche Anerkennung unter Beachtung von der erfolgreichen Ableis-
tung eines Anpassungslehrgangs oder dem Bestehen einer Eignungsprü-
fung abhängig gemacht werden. 



 – 11 – 

Im Verfahren begründete regelmäßig wiederkehrende Hürden, die zur 
Ablehnung von Anträgen führen, sind nicht erkennbar. Der/Die Antrag-
stellende erhält eine Ablehnung, wenn eine andere Ausbildung absolviert 
wurde und somit ein anderer Zielberuf (Lehrer:in, Psycholog:in) vorliegt. 
Ein entsprechender Verweis für die Anerkennung wird gegeben. Nichts-
destotrotz strebt der Senat die weitere Erleichterung der Anerkennungs-
verfahren, etwa durch Unterstützung bei der Vorlage der notwendigen 
Unterlagen oder eine intensivere Beratung, an.  

Um das Anerkennungsverfahren für die Antragsteller:innen zu verbessern, 
arbeitet die Senatorin für Kinder und Bildung zudem daran, das Verfahren 
so zu verändern, das zukünftig nur noch ein einziger Antrag auf Gleich-
stellung des im Ausland erworbenen Berufsabschlusses Erzieher:in mit 
dem Referenzberuf „Staatlich anerkannte:r Erzieher:in“ erforderlich ist. 
Derzeit sind über die bisherige 2-Phasigkeit auch zwei Anträge notwen-
dig. Ziel ist es, das Verfahren dadurch zeitlich zu verkürzen und für An-
tragsteller:innen zu erleichtern. 

8. Wie viele Personen haben seit 2019 die Anerkennung eines im Ausland 
erworbenen Studienabschlusses als Sozialarbeiter:in, Sozialpädagog:in  
oder Elementarpädagog:in bei der Senatorin für Kinder und Bildung bean-
tragt? Wie viele Anträge wurden positiv und wie viele negativ beschieden? 
Bitte nach Kalenderjahren und Studienrichtungen aufschlüsseln. 

Anträge 2019 2020 2021 2022 
Soziale Arbeit Gesamt: 4 

Positiv: 3 
Negativ: 1 

Gesamt: 7 
Positiv: 6 

Negativ: 1 

Gesamt: 4 
Positiv: 4 

Negativ: 0 

Gesamt: 2* 
Positiv: 0 

Negativ: 0 
Elementarpädagog:in Gesamt: 4 

Positiv: 4 
Negativ: 0 

Gesamt: 4 
Positiv: 3 

Negativ: 1 

Gesamt: 1 
Positiv: 1 

Negativ: 0 

Gesamt: 1 
Positiv: 1 

Negativ: 0 
* aktuell noch nicht beschieden 

9. Wie bewertet der Senat das Anerkennungsverfahren für akademische So-
zial- und Erziehungsberufe bei der Senatorin für Kinder und Bildung? 
Sieht der Senat regelmäßig wiederkehrende Hürden, die zur Ablehnung 
von Anträgen führen? Sieht der Senat Möglichkeiten, das Verfahren zu 
verbessern? 

Die Gleichstellung der im Ausland erworbenen akademischen Sozial- und 
Erziehungsberufe (hier: Soziale Arbeit und Elementarpädagogik) erfolgt 
auf Grundlage des Bremischen Gesetzes über die Feststellung der Gleich-
wertigkeit ausländischer Berufsqualifikationen (BremBQFG) sowie der 
Verordnung zur staatlichen Anerkennung als Sozialarbeiterin oder Sozial-
arbeiter beziehungsweise der Verordnung zur staatlichen Anerkennung 
als Elementarpädagogin oder Elementarpädagoge. 

Basierend auf einem Gutachten der Zentralstelle für ausländisches Bil-
dungswesen (ZAB) erfolgt die Bescheiderteilung bezüglich der Gleichstel-
lung des im Ausland erworbenen Abschlusses durch die Senatorin für 
Kinder und Bildung. Ist dieses Gutachten positiv, so ist seitens der Antrag-
stellenden der Nachweis über Deutschkenntnisse gemäß C1 des Gemein-
samen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) einzureichen. 
Analog zu den Absolvent:innen der deutschen Studiengänge Soziale Ar-
beit oder Elementarpädagogik folgt dann das einjährige Berufspraktikum 
sowie die Erlangung der staatlichen Anerkennung durch erfolgreiches Be-
stehen des Kolloquiums. 

Eine wiederkehrende Hürde nach der positiven Gleichstellung mit einem 
deutschen Universitätsabschluss (Bachelor) stellt die Anforderung von 
Deutschkenntnissen gemäß C1 dar. Hierbei ist allerdings zu berücksichti-
gen, dass mit der Gleichstellung des akademischen Abschlusses die Zu-
gangsberechtigung für eine weitere akademische Bildung (Master) ver-
bunden ist. 
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Bei der Senatorin für Kinder und Bildung wird aktuell geprüft, ob und wie 
das Anerkennungsverfahren für die Antragstellenden zu optimieren ist.  

10. In Bremen ist seit einiger Zeit der Quereinstieg (gegebenenfalls mit Nach-
qualifizierung) von fachnahen Berufsgruppen als pädagogische Fachkräfte 
möglich. Diese Regelung kann unter anderem durch Personen mit einer 
Qualifikation als/in Beschäftigungs- und Arbeitstherapie, Diakon:in, Ergo-
therapie, Hebammen/Entbindungspfleger, Kinderkrankenschwestern und 
-pfleger, Kunstpädagogik, Logopädie, Motopädie, Musikpädagogik, Phy-
siotherapie, Sportpädagogik oder Theaterpädagogik in Anspruch genom-
men werden. Gilt diese Möglichkeit des Quereinstiegs auch für Personen 
mit entsprechenden Qualifikationen aus dem Ausland? Wenn ja, wie viele 
haben dies bereits beantragt, und wie wurden die Anträge beschieden? 
Gedenkt der Senat, die hier aufgezählten Berufe um ausländische Berufs-
bezeichnungen fachnaher Berufsgruppen zu erweitern? Wenn nein, wa-
rum nicht? 

Die sogenannte Quereinsteigermaßnahme wird in Bremen seit 2020 ange-
boten und ist ein Qualifizierungsprogramm für den Einsatz als Gruppen-
leitung in bremischen Kindertageseinrichtungen. Dieses Programm führt 
nicht zum Abschluss „staatlich geprüfte oder staatlich anerkannte Erzie-
her:in“. 

Teilnehmen können alle Interessierten, die bereits eine umfangreiche Vor-
bildung aufgrund einer Berufsausbildung oder eines Studiums im sozialen 
beziehungsweise pädagogischen Bereich haben. Dies gilt unabhängig da-
von, ob der Abschluss im In- oder Ausland erworben wurde. 

Neben einem Universitäts- oder Fachhochschulabschluss im Haupt- oder 
Nebenfach Pädagogik, gelten auch die oben unter 10. benannten soge-
nannten fachnahen Berufs- oder Hochschulabschlüsse als Zulassungsvo-
raussetzung für die Teilnahme an der „Quereinsteigermaßnahme“. Für 
den Fall, dass die benannten Abschlüsse im Ausland erworben wurden, ist 
ein entsprechender Anerkennungsbescheid nach dem Berufsqualifikati-
onsfeststellungsgesetz (BQFG) erforderlich, der die benannten Abschlüsse 
mit den jeweiligen deutschen Abschlüssen gleichstellt. 

Anträge von Personen mit einem im Ausland erworbenen fachaffinen 
Berufsabschluss beziehungsweise eines Studiums im sozialen beziehungs-
weise pädagogischen Bereich und in Deutschland gleichgestellten Ab-
schluss liegen nicht vor. 
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